
 

T a g e s o r d n u n g 

 
für die öffentliche Sitzung des Planungs- Bau- und Umweltausschusses  

am Mittwoch, dem 12. Juli 2017 um 18.00 Uhr, Sitzungssaal 
 
I. Öffentliche Sitzung 
  
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
Nr. Nr.   
 
1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung 

sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot 
gem. § 31 GO 

 
2  Einwohnerfragestunde  
 
3 695 Planfeststellung für den Neubau der A 445 Werl / Nord bis  

Hamm / Rhynern von Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 - 
Deckblattverfahren II - 

 
4 676 Bebauungsplan Nr. 57 „Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße/Am 

Budberger Pfad“ 2. Änderung 
hier: -Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den 

vorgebrachten Stellungnahmen in den Verfahrensschritten 
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB  sowie § 3 (2) und § 4 (2) 
BauGB (Anlage 1) 

- Beschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 
„Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / Am Budberger 
Pfad“ der Wallfahrtsstadt Werl gem. § 10 BauGB 
(Satzungsbeschluss) einschließlich Begründung (Anlagen 2 und 
3) mit Umweltbericht (Anlage 4) 

 
5 690 90. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 

„Oberbergstraße“ 
hier: Feststellungsbeschluss gem. § 2 BauGB 

 
6 691 Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ 

hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
7 696 Bebauungsplanes Nr. 124 „Gewerbegebiet Olakenweg“ 

hier: - Einleitungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 
8 675 Instandsetzung von Wirtschaftswegen 2017 
 



Anträge: 
 
9 697 Antrag der CDU-Fraktion Werl, der SPD-Fraktion Werl, der BG-

Fraktion Werl, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Werl vom 
26.04.2017 zum Ausbau einer „Fahrradabstellanlage mit Zuführung 
vor dem Rathaus der Wallfahrtsstadt Werl“ 

 
 
Mitteilungen: 
 
10 677 Erneuerung Bahnübergang Tiggesloh 
 
11 652a Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion vom 05.04.2017 

"Kurzfristige Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und von 
Bauland" 

 
 
Anfragen: 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  695 
 

TOP                   

 

 

 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

12.07.2017 

      

13.07.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

Datum: 29.06.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. - 61 -  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61-pr     

 

Titel: Planfeststellung für den Neubau der A 445 
Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 
- Deckblattverfahren II - 

 
Sachdarstellung: 

 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das o. a. Bauvorhaben die Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 

Das Verfahren nach dem Straßen- und Wegegesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen i.V. mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz NRW führt die Bezirksregie-

rung Arnsberg durch. 
Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017 
im Rathaus zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die Stadt Werl wurde aufgefordert, zu der geänderten Planung bis zum 5. Juli 2017 
Stellung zu nehmen. Auf Antrag der Wallfahrtsstadt Werl wurde diese Frist bis zum 

21. August 2017 verlängert. 
Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Sauer-
land-Hochstift standen am 24.05., 01.06. und 13.06.2017 bei der Wallfahrtsstadt 

Werl während der Dienststunden für Erläuterungen zur Verfügung. 
 

Die geänderte Planung des Deckblatts II wurde geprüft und die Ergebnisse in der 
Stellungnahme der Stadt Werl zusammengeführt, zum Natur- und Artenschutz-

rechtlichen Teil wurde das Büro Schmal + Ratzbor, Ingenieurbüro für Umweltpla-
nung, mit einer Plausibilitätsprüfung beauftragt. Ebenso wurden die Eingaben aus 
den Anträgen der CDU Fraktion zur Trassenführung vom 26.0.4.2017(Anlage 2: Rat 

18.04.2017) und vom 16.05.2017 zum Lärmschutz beim Weiterbau der A 445 
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(Anlage 3: Rat 21.06.2017) eingebunden, so dass diese Anträge nicht mehr geson-

dert beraten werden. Darüber hinaus wurden auch weitere Anregungen in der 
Stellungnahme berücksichtigt. 

 
Bei der Prüfung der Deckblattunterlagen hat sich ergeben, dass alternativ zur 
konkreten Forderung der Rückkehr zur ursprünglichen Trassenführung auch eine 

weiter östlich gelegene Trasse sinnvoll erscheint. 
 

Die Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl ist in der Anlage 1 beigefügt. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Es wird die als Anlage beigefügte Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl zum 

Weiterbau der A 445, Deckblattverfahren II, beschlossen. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Anlagen: 

1. Antrag der CDU-Fraktion Werl vom 18.04.2017 

2. Antrag der CDU-Fraktion Werl vom 16.05.2017 
3. Stellungnahme der Stadt Werl zum Weiterbau der A 445, Deckblattverfahren II, 

nebst Anlagen 
 









 

Wallfahrtstadt Werl  59455 Werl  Bürgermeister 
  Michael Grossmann 
  

Bezirksregierung Arnsberg Sekretariat Gabriele Linzbach 

Seibertzstraße 1 Zimmer B 117 
 Durchwahl 02922 800-1002 

59821 Arnsberg Fax  02922 800-1999 
 E-Mail   gabriele.linzbach@werl.de  
 Mein Zeichen BM/Li 
  
 
Ihr Schreiben vom: 

17. Mai 2017 Werl, den ..... 2017 
 

 
Planfeststellung für den Neubau der A 445 Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von 
Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 – Deckblattverfahren II – 
 
Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das o. a. Bauvorhaben bei der Bezirks-
regierung Arnsberg die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 
Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017 
im Rathaus zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Wallfahrtsstadt Werl wurde aufgefordert, zu der geänderten Planung, Deckblatt 
II; bis zum 5. Juli 2017 Stellung zu nehmen. Auf Antrag der Wallfahrtsstadt Werl 
wurde diese Frist bis zum 21. August 2017 verlängert. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl spricht sich grundsätzlich für den Weiterbau der A 445 und 
eine möglichst zeitnahe Umsetzung aus, erhebt jedoch zu der geänderten Planung 
Bedenken. Die Planung sah bis 2011 eine vertretbare Trassenführung vor. Auch die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit hatte die bis 2011 favorisierte Variante A als ge-
eignetste Lösung ermittelt. Das jetzige Deckblattverfahren II führt aufgrund natur-
schutzrechtlicher Belange zu Einschnitten für das Wohlbefinden der dort lebenden 
Menschen, die nicht akzeptiert werden können. 
 
Die Planunterlagen wurden geprüft. Zum natur- und artenschutzrechtlichen Teil 
wurde das Büro Schmal + Ratzbor, Ingenieurbüro für Umweltplanung, mit einer 
Plausibilitätsprüfung beauftragt. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl gibt zum o.g. Verfahren auf der Grundlage der Beschluss-
vorlage Nr. 695 (Anlage 4) und nach Beschluss des Rates vom 13.07.2017 folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Vorbemerkung 

 Hilbeck leidet sieht Jahrzehnten unter der Zerschneidung durch die stark fre-
quentierte B 63. Auch in Zukunft wird diese Querverbindung zwischen den Au-
tobahnen A 445 / A 44 und A 2 zu Verkehrsbelastungen führen, insbesondere 
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bei Störungen auf den umliegenden Autobahnen A 1 / A2 / A44.  
 
Im Kulturlandschaftlichen Gutachten zum Planfeststellungsverfahren wird auf S. 
43 unter „IV Hilbeck“ folgendes ausgeführt: „Das Dorf hat seine seit mindestens 
1840 überlieferte Struktur mit Höfen und angrenzendem Grünland im Ortskern 
weitgehend erhalten. Mehrere überlieferte Haus- und Hofstellen, teilweise als 
Baudenkmal ausgewiesen, prägen hier das Ortsbild. Die Kulturlandschaft ist Be-
standteil des im „Fachbeitrag zum Regionalplan Regierungsbezirk Arnsberg“ 
(2010) dargestellten, regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichs „Raum 
Börde“. Die Trasse des Neubaus der A 445 aus den Planfeststellungsunterlagen 
2011 – hier Variante A - stellt bereits eine Einschnürung dar, die neue Planung 
des Deckblatts II direkt entlang des Ortsrandes führt zu einem Korsett aus Ver-
kehrswegen, das die beschriebene Eigenschaft zerstört und die Lebensqualität 
stark beeinflusst. Die Identität des Ortes geht verloren, der Verlust von Heimat 
ist die Folge. 
 
In Bezug auf nachfolgend aufgeführte Aspekte wird die „Abb. 1: Skizze alterna-
tive Trassenführung“ (s. Anlage 2) verwiesen. Die aufgezeigte ungefähre Linie 
für eine mögliche Trasse hat im Gegensatz zur geänderten Trasse gem. Deck-
blatt II mit einem minimalen Abstand von ca. 100 m zum Ortsrand Hilbeck ei-
nen Mindestabstand von ca. 400 m zum Ortsteil Hilbeck und eine Mindestab-
stand von ca. 900 m zum Ortsteil Sönnen. 
 

Stadtentwässerung 

 In Bau-km 5+531,564 kreuzt die geplante Straßenentwässerung den Lindfeld-
weg mit einer Rohrleitung DN 500. Da an der Entwässerungseinrichtung auch 
ein natürliches Einzugsgebiet angeschlossen ist, wird es für erforderlich gehal-
ten, dass der Durchlass im Lindfeldweg hochwassersicher ausgebaut wird. Der 
Durchmesser sollte daher mindestens 1000 mm betragen. 

 Die Einleitungsstelle10a liegt aus hiesiger Sicht direkt am Strangbach und sollte 
auch dort (am Strangbach) gekennzeichnet werden. 

 

Straßenbau und -unterhaltung 

 Baustellenverkehr 
Der Baustellenverkehr ist über die Kreisstraße K38 und die B63 sowie die in den 
Planunterlagen ausgewiesenen Baustraßen abzuwickeln. Die sich erfahrungs-
gemäß bei solchen Baumaßnahmen einstellenden Schleichverkehre von Bau-
fahrzeugen sind zu unterbinden. Es ist sicherzustellen, dass der Baustellenver-
kehr nicht über Wirtschaftswege oder Stadtstraßen des Ortsteils Hilbeck und 
der angrenzenden Ortsteile Sönnern und Budberg geführt wird, da diese über 
keinen ausreichenden Ober- bzw. Unterbau verfügen. Müssen dennoch aus-
nahmsweise die genannten Wege und Straßen in Anspruch genommen werden, 
so sind sie vor Inanspruchnahme für die auftretenden Belastungen in Absprache 
mit der Stadt Werl herzurichten. 
 
Vor Beginn der Arbeiten ist das dem geplanten Bauablauf zugrundeliegende 
Verkehrskonzept mit der Wallfahrtsstadt Werl und dem Kommunalbetrieb Werl 
abzustimmen. Werden städtische Straßen in Anspruch genommen, ist eine Be-
weissicherung des Straßenzustandes durchzuführen und eine Vereinbarung zum 
Ersatz etwaiger Straßenschäden ist zu treffen. Verkehrsrechtlich notwendige 



3 
 

Anordnungen und Genehmigungen sind unter Beachtung der Vorgaben der ge-
setzlichen Regelungen bei der Wallfahrtsstadt Werl rechtzeitig zu beantragen. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 8.8/II 
Die Bezeichnung des Wirtschaftsweges Gemarkung Hilbeck, Flur 2, Flurstück 19  
(Hilbecker Hellweg) ist nicht korrekt. Gemeint ist das Flurstück 119. 

 Bauwerksverzeichnis 9.4/II, Bemerkungen 
Es ist nicht erkennbar, auf welche Teilflächen sich die unter Bemerkungen an-
gesprochene Abstufung der Restflächen der K38 bezieht. 

 Bauwerksverzeichnis 9.17/II 
Die Textliche Darstellung in Absasttz 1 ist identisch falsch. Die einleitungsstelle 
befindet sich auf Gemarkung Hilbeck, Flur 2, Flurstück 426. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 10.21/II  Bauwerk Nr. 14: Brücke im Zuge der A445 
über den Lindfeldweg 
Nach den Grundsätzen für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen 
an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003, handelt es sich bei dem Lindfeldweg um 
einen Weg mit größerer Verkehrsbedeutung mit starken Begegnungsverkehr. 
Entsprechend ist die lichte Weite des Brückenbauwerks darauf abzustellen. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.1/II Umlegung Wirtschaftsweg  
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.2/II 
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.4/II 
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Erläuterungsbericht (Unterlage 1.2/II), S.38: Flurbereinigung 
Es wird ausgeführt, dass in dem zur Feststellung anstehenden Plan in Bezug auf 
die Wiederherstellung des Wege- und Gewässernetzes die nach dem alten Flur-
zustand sich ergebende Ersatzverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 
ausgewiesen wird. 
Dies führt dazu, dass zur Erschließung von Ackerflächen Wirtschaftswege neu 
entstehen bzw. Straßenflächen als Wirtschaftswege erhalten bleiben (z.B. Bau-
werksverzeichnis Nr. 9.9, 10.1, 10.2), die später in die Unterhaltungsverpflich-
tung der Wallfahrtsstadt Werl fallen. 
Bei der Festlegung der Erschließung von Ackerflächen wurde eine Erschließung 
jedes Flurstücks berücksichtigt, unabhängig von bestehenden Eigentumsver-
hältnissen. Vorhandene Eigentümeridentitäten wurden vernachlässigt. Im Hin-
blick auf die mit der Ausweisung von öffentlichen Verkehrsflächen in der Unter-
haltungspflicht der Stadt Werl entstehenden Kosten wird darauf hingewiesen, 
dass die Stadt Werl nur bereit ist, notwendige Verkehrsflächen zu übernehmen. 
Grundsätzlich begrüßt daher die Stadt Werl die Durchführung eines Flurbereini-
gungsverfahrens. 
 
Hierzu wird im Erläuterungsbericht weiter ausgeführt: 
„Zur Vermeidung von Behinderungen, Verzögerungen und Kostenerhöhungen 
der Straßenbaumaßnahme sind Abweichungen vom festgestellten Plan nur dann 
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möglich, wenn Änderungen rechtzeitig vor der Ausschreibung der Straßenbau-
maßnahme zwischen Flurbereinigungsverwaltung und der Bundesstraßenver-
waltung/Straßenbauverwaltung abgestimmt sind.“ 
 
Hier sieht die Stadt Werl die Bundesstraßenverwaltung in der Pflicht, die Ab-
stimmung  zwischen Planfeststellung und Ergebnissen der Flurbereinigung zu 
koordinieren. Dazu ist von der Bundesstraßenverwaltung sicherzustellen, dass 
die wesentlichen Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens in der Ausschrei-
bung berücksichtigt werden.  

 

Verkehrslärmbelastung 

 Gebietsausweisungen 
Die 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) legt lärmschutzauslösende 
Kriterien fest, wie z.B. die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Ein-
stufung betroffener Bebauung in eine Gebietskategorie. Die Gebietseinstufung 
orientiert sich an Festsetzungen in Bebauungsplänen. Der Unterlage 11.1/II 
(Ergebnisse schalltechnische Untersuchung) ist zu entnehmen, dass dort, wo 
keine Bebauungspläne bestehen, Mischgebiets- oder Gewerbegebietswerte her-
angezogen werden. Krankenhaus-, Schulen-, Kurheim – und Altenheimwerte 
kommen im Deckblattverfahren II nicht zur Anwendung.  
 
Die Unterlage 11.1/II legt dar, dass im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
gem. § 34 BauGB bei der Schallschutzbeurteilung Mischgebietswerte zugewie-
sen werden, obwohl diese aufgrund des heutigen Nutzungsgefüges faktisch den 
Charakter eines allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO (WA)  besitzen 
und als solches zu behandeln sind. Da die Eigenart der näheren Umgebung ein-
deutig ein allgemeines Wohngebiet ist, müssen die Immissionsgrenzwerte die-
ses Gebietes angewandt werden.  Diese Anwendung ist im Übrigen im Sinne der 
Gleichbehandlung von gleichermaßen betroffenen Menschen nur folgerichtig 
und konsequent. Diese Gleichbehandlung fordert die Wallfahrtsstadt Werl ein.  
 
Eine oben beschriebene Ungleichbehandlung aufgrund der Gebietseinstufung 
trifft insbesondere für Menschen im Ortsteil Budberg zu. Während innerhalb des 
Bebauungsplangebietes Nr. 73 der Stadt Werl „Am Budberger Bach“ alle Wohn-
hauseigentümer aufgrund der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes in 
den Genuss eines passiven Schallschutzanspruchs kommen, sind benachbarte 
Hauseigentümer außerhalb der Bebauungsplanabgrenzung hiervon ausgenom-
men, obwohl der Gebietscharakter eindeutig einem allgemeinen Wohngebiet 
gem. § 4 BauNVO entspricht, die Bereiche innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage liegen und  die Immissionsbelastung die gleiche bzw. höher 
ist. In diesem Zusammenhang verwiese ich auf die Satzung über die Festlegung 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 BauGB für den 
Stadtteil Budberg vom 17.10.1995. Der Flächennutzungsplan der Stadt Werl 
stellt im Übrigen hier in weiten Teilen Wohnbauflächen dar.  
 
Im „Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchungen“ (Unterlage 11.0/II) 
wird in Kap. 4.3 auf Seite 17 beschrieben: „Bei der Bestimmung des Charakters 
eines Gebietes ist nicht nur auf die nähere Umgebung einer betroffenen bauli-
chen Anlage sowie deren eigene Nutzung abzustellen. Vielmehr muss deren ge-
samte Umgebung, die einerseits den bodenrechtlichen Charakter der Anlage 
prägt und auf die sich andererseits die bauliche Anlage auswirken kann, be-
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trachtet werden.“ Wäre die Einstufung der innerhalb der bebauten Ortslage 
gem. § 34 BauGB befindlichen Wohnbereiche dementsprechend vorgenommen 
worden, wäre hier nicht die Schutzkategorie 3, sondern richtigerweise die 
Schutzkategorie 2 gem. § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV (reine und allgemeines 
Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete) angewandt worden, mit dem Ergebnis, 
dass mehr Wohneigentümer eine Schutzanspruch hätten. Dies ist nicht erfolgt 
und wird von der Wallfahrtsstadt Werl gefordert. 
Für den Ortsteil Hilbeck liegt ebenfalls eine Ungleichbehandlung der Menschen 
aufgrund der vorgenommenen Gebietseinstufung vor. Hier bestehen im Bereich 
der Straßen „Sachsenweg“  und „Im Oberdorf“ (östlicher Teil) die Bebauungs-
pläne 17 und 17a der Stadt Werl, in denen jeweils Dorfgebiete (MD) festgesetzt 
sind. Faktisch werden die Bereiche jedoch ausschließlich zum Wohnen genutzt; 
eine Mischgebietsnutzung existiert hier nicht. Den Wohnhauseigentümern in-
nerhalb der Bebauungsplangrenzen wird jedoch nur der geringere Immissions-
schutzanspruch eines Mischgebietes zugestanden – anders als den Eigentümern 
im benachbarten Bebauungsplangebiet Nr. 96 der Stadt Werl „Allener Straße“, 
in dem eine allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist. 
 
Den Wohngebäuden Allener Straße 21/21a und 23 im Ortsteil Hilbeck werden 
bei der Schallschutzbeurteilung Mischgebietswerte zugewiesen, obwohl diese 
aufgrund des heutigen Nutzungsgefüges faktisch den Charakter eines allgemei-
nen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO (WA)  besitzen und als solches zu behan-
deln sind. Da die Eigenart der näheren Umgebung eindeutig ein allgemeines 
Wohngebiet ist, müssen die Immissionsgrenzwerte dieses Gebietes angewandt 
werden. In diesem Zusammenhang verwiese ich auf die Satzung über die Fest-
legung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 BauGB für 
den Stadtteil Hilbeck vom 04.06.1993. 
 
Es ist festzustellen, dass bezüglich der der Lärmberechnung zugrundeliegenden 
Gebietsnutzung im Deckblattverfahren II eine der tatsächlichen Nutzung nicht 
entsprechende Einstufung erfolgte. Folglich sind auch die Aussagen zu Schutz-
ansprüchen aus der Lärmberechnung anzuzweifeln; es werden Menschen be-
züglich der Schallschutzmaßnahmen ungleich behandelt. Dies kann seitens der 
Wallfahrtsstadt Werl nicht akzeptiert werden. Es wird eine entsprechende Kor-
rektur der Schalltechnischen Untersuchung gefordert. 

 Berücksichtigte Wohngebiete 
Ungleich behandelt werden ebenfalls die Bewohner der Wohngebiete im Ortsteil 
Büderich und dem Werler Westen an dem bestehenden Autobahnabschnitt A 
445 zwischen dem Autobahnkreuz Werl und der  Anschlussstelle Werl-Nord. Bei 
ähnlichen Rahmenbedingungen wie Fahrbahn in Dammlage, Entfernung zur 
Fahrbahn und dasselbe Verkehrsaufkommen bleiben den Menschen dort lärm-
mindernde Maßnahmen vorenthalten, obwohl eine erhebliche Zunahme der 
schon heute hohen  Verkehrslärmbelastung durch den Weiterbau der A 445 
verursacht wird. Die Wallfahrtsstadt Werl fordert für die betroffenen Bürger 
entsprechende Berücksichtigung in Form von Schutzmaßnahmen ein (s.u. 
„Schallschutzwände“). 

 Berechnungsgrundlagen 
Die in die Verkehrslärmberechnung eingehenden Verkehrsprognosen stammen 
aus der Verkehrsuntersuchung A445 zwischen Hamm und Werl aus dem Jahr 
2010. Der Gutachter formuliert in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 
05.10.2016 im Deckblattverfahren 2017 über die Gültigkeit der Aussagen der 



6 
 

Verkehrsuntersuchung 2010: „Eine Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 
auf den Prognosehorizont 2030 ist sinnvoll, sobald die Ergebnisse der Straßen-
verkehrszählung 2015 vorliegen, um den Analysezeitpunkt auf den derzeit ak-
tuellen Stand zu bringen und der Bundesverkehrswegeplan 2030 verabschiedet 
ist, um die Entwicklung bis zum Prognosehorizont 2030 abschätzen zu können.“  
 
Inzwischen liegen die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2015  vor; auch 
der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist inzwischen verabschiedet. Zur Aktualisie-
rung des Analysezeitpunktes und Abschätzung der Verkehrsentwicklung zum 
Prognosezeitpunkt 2030 wird eine Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 
gefordert. Ggf. ergibt sich aus dem Ergebnis eine andere Einschätzung der 
Lärmsituation und der Schutzansprüche.  
 
Der Ausbau vorhandener Gewerbe- und Industriegebiete insbesondere in Bönen 
und Hamm-Rhynern aber auch weitere Entwicklungen im Stadtgebiet Werl wer-
den eine Zunahme des Verkehrsaufkommens zur Folge haben, die möglicher-
weise nicht vollumfänglich in der Verkehrsprognose abgebildet ist. Dieser As-
pekt ist u.a. ebenfalls Gegenstand der Begründung des Antrages der CDU-
Fraktion Werl an den Bürgermeister der Stadt Werl (Sitzung des Rates am 
21.06.2017), in der Stellungnahme zum Deckblattverfahren zum Weiterbau der 
A 445 Lärmschutz einzufordern (s. Anlage 2: Beschlussvorlage Nr. 695 - hier 
Anlage 3).  
 
Im Übrigen ist zu bemängeln, dass die Unterlage 15/II „Verkehrsuntersuchung 
A445 zwischen Hamm und Werl“ lediglich eine ergänzende Stellungnahme des 
Gutachters über die Gültigkeit der Aussagen der Verkehrsuntersuchung enthält. 
Das Bezugsdokument selbst, die Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2010, 
wurde zum notwendigen Nachvollziehen einzelner Aussagen der ergänzenden 
Stellungnahmen nicht zur Verfügung gestellt. Eine sachgerechte inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik ist somit nicht möglich. Hieraus entsteht 
ein Abwägungsmangel. 

 Schallschutzwände 
Die Stadt Werl fordert aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärm-
schutzwänden entlang der bestehenden A 445 im Wirkungsbereich zwischen 
dem Autobahnkreuz Werl und der Anschlussstelle Werl-Nord zum Schutz der 
Bürger in der westlichen Kernstadt, in den Ortsteilen Büderich und Budberg so-
wie im Bereich des Neubaus der A 445 zum Schutz der Bürger im Ortsteil Hil-
beck.  

 Unter dem Punkt Habitat- und Artenschutz (s.u.) werden von der Wallfahrts-
stadt Werl Ausführungen zur Verlagerung der Trasse in östliche Richtung ge-
macht. Um dies zu ermöglichen, ist zur Vermeidung und Verminderung von Ein-
flüssen auf das Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ u.U. ein aktiver Schallschutz 
erforderlich. Sollte die Erforderlichkeit gegeben sein, wird schon jetzt gefordert, 
diese naturschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme in die Planung aufzuneh-
men. 

 

Natur- und Landschaftsschutz und Erholung 

 Habitat- und Artenschutz 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Planunterlagen vom Büro Schmal + Ratzbor, 
Ingenieurbüro für Umweltplanung, auf Plausibilität bezüglich der habitat- und 



7 
 

artenschutzrechtlichen Erwägungen gutachterlich prüfen lassen. In der „Prüfung 
der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtlicher Erwägungen“, Schmal + 
Ratzbor, Lehrte, 23.06.2017 (s. Anlage 1), wird ausgeführt, dass bei der Ent-
scheidung für den geänderten Trassenverlauf über die strikten naturschutz-
rechtlichen Vorgaben hinausgehende Maßnahmen in die Entscheidung für die 
Änderung des Trassenverlaufs eingeflossen sind, die einer Abwägung mit dritt-
schützenden Belangen, z.B. dem Schutzgut Mensch, hätten unterzogen werden 
müssen. Diese Abwägung ist nicht erfolgt. Ferner wurde im Bereich der ur-
sprünglichen Trasse nicht geprüft, ob durch Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände verhindert werden 
können. Solche Maßnahmen sind z.B. alternative Biotopangebote durch Anlage 
von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ebenso wie gegebenenfalls Schall-
schutzmaßnahmen zur Vermeidung von schädlichen Einflüssen auf die Fauna. 
Ein fehlendes Erfordernis, ohne dass im Abgleich die Eignung der ursprüngli-
chen Trasse nicht ausgeschlossen werden kann. Zur weiteren Begründung ist 
das o.g. Gutachten des Büros Schmal + Ratzbor beigefügt. Es ist Bestandteil 
dieser Stellungnahme. 
 
Es reicht nicht aus, eine über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende 
Vermeidungsmaßnahme in Form der Verschiebung der Trasse weg vom Vogel-
schutzgebiet als Begründung für den neuen Trassenverlauf des Deckblatts II 
heranzuziehen; dies insbesondre dann nicht, wenn wie vorliegend das Schutz-
gut Mensch nicht gleichrangig, sondern untergeordnet in Betracht gezogen 
wird. 
 
Durch geeignete Maßnahmen können Möglichkeiten geschaffen werden, die un-
ter gleichrangiger Abwägung des Schutzgutes Mensch eine Trassenführung wei-
ter östlich in den Fokus bringen. Dabei schließt die Wallfahrtsstadt Werl auch 
die Prüfung einer Variante, die das artenschutzsensible Kerngebiet östliche um-
geht, nicht aus. In der Abb. 1 (s. Anlage 2) ist zur Verdeutlichung eine ungefäh-
re Linie dazu in einem Zusammenschnitt der Karten „12_1c_2II_Brutvögel Kar-
te Mitte“ und „12_1c_3_II_Brutvögel Karte Süd“ skizziert. Eine Trassenführung, 
wie in Abb. 1 dargestellt würde flächenmäßig kaum noch kartierte Standorte 
geschützter Vogelarten überplanen. Im Gegenteil würden die stark besetzten 
geschützten Landschaftsbestandteile am Strangbach und der Wald Ecke Lind-
feldweg / Allener Straße vollkommen geschont. Nach den vorliegenden Karten 
zu urteilen wären auch Fledermäuse wenig und der Kammmolch gar nicht mehr 
betroffen. Bezüglich des Vogelschutzgebietes wären geeignete, Artenschutz-
recht kompatible Maßnahmen zu ermitteln und zu prüfen, um Verbotstatbe-
stände zu verhindern. Vor dem Hintergrund der erheblich verbesserten Vorga-
ben für zahlreiche geschützte Tierarten wird dies als vertretbar angesehen. 
 
In diesem Zusammenhang wird mit Hinweis auf den Erläuterungsbericht DB II 
(U01-2-II) unter „5.8.2 Landschaftsschutzgebiete usw.“ für die ursprüngliche 
Trasse folgendes angemerkt: „Das Vorhaben induziert, unter Berücksichtigung 
der Maßnahmen zum Kollisionsschutz, keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Vogelschutzgebiet Hellwegbörde.“ Dies widerspricht der jetzigen Verschie-
bung der Trasse. 
 
Im Erläuterungsbericht DB II (U01-2-II), Anhang 1, wird unter „2.3 Habitat-
schutz“ ausgeführt: „Da eine abschließende Bewertung, ob die Strangbachnie-
derung mit den Brutvorkommen der Rohrweihe als maßgeblicher Bestandteil 
des Vogelschutzgebietes DE-4415-401 "Hellwegbörde" aufzufassen ist, noch 
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nicht vorliegt und auch die abschließende Funktionsraumanalyse der Rohrweihe 
noch fehlt, beschränkt sich die Bewertung auf eine grobe Einschätzung auf-
grund der potenziellen Betroffenheit der Rohrweihe als diesbezüglich relevanter 
Art, der Trassenlage und denkbarer Randeffekte durch Lärm.“ 
Hierzu wird angemerkt, dass die Strangbachniederung nach Rechtslage kein 
Bestandteil des Vogelschutzgebietes ist und auch nicht gemeinsam mit diesem 
betrachtet werden kann. Im Weiteren können Bewertungen, die auf groben Ein-
schätzungen beruhen, nicht Beurteilungsbestandteil für eine Trassenverlegung 
sein, diese sollten auf naturschutzrechtlicher Grundlage geschehen. 
In Folge dessen wird unter „3 Beurteilung der Trassenvariante in Bezug auf den 
Artenschutz“, „3.1 Vögel“ festgestellt: „Aus der sich ergebenden Bewertung der 
Variante ist ersichtlich, dass diese in Bezug auf alle zu betrachtenden Brutvo-
gelarten im Vergleich mit der Verfahrenstrasse überwiegend günstiger zu be-
werten ist. Da in einigen Fällen die Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten vollständig vermieden werden, sind diese Vermeidungsmöglichkeiten als 
deutlich günstiger bewertet worden. In mehreren Fällen ergeben sich keine Un-
terschiede zur Verfahrenstrasse, schlechter ist die Variante in Bezug auf keine 
Art zu beurteilen.“ Dieser Schluss wird in Frage gestellt, da keine Gegenüber-
stellung der aktuellen Beeinträchtigungen beider Trassenvarianten vorgenom-
men wird, bei der auch an der ursprünglichen Trasse Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen zum Schutz vor Verbotstatbeständen eingebunden 
werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wird auch das Resümee: „In der Summe stellt die Vari-
ante "Achse 171" für Vogelarten eine deutlich bessere Trassenalternative dar, 
die dazu beiträgt, Beeinträchtigungen mehrerer geschützter Vogelarten und re-
levante Funktionen vollständig zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere der Erhalt eines Brutvorkommens der Rohrweihe zu nennen“, an-
gezweifelt. 
 
Im artenschutzrechtlichen Beitrag „Vögel und Amphibien“ wird auf S.74 zur Ge-
fährdung der Rohrweihe ausgeführt, dass nach Auskunft der Arbeitsgemein-
schaft Biologischer Umweltschutz (H. Illner) in 2014 zwei Brutpaare der Art im 
Strangbachbereich festgestellt wurden. Eine Aussage zum Bruterfolg fehlt. Für 
2015 wird festgestellt, dass von anwesenden Individuen offenbar keine Versu-
che einer Brut unternommen wurden. Eine aktuelle Anfrage beim o.g. Aus-
kunftgeber ergab, dass in 2016 ein Rohrweihenpaar im Strangbachbereich brü-
tete. Ein zweites Paar hielt sich zeitweise dort auf, brütete dann aber im Vogel-
schutzgebiet nordöstlich von Sönnern. In 2017 brüteten wieder zwei Rohr-
weihenpaare am Strangbach, eines davon in einem Gerstenfeld ca. 100 m öst-
lich der neuen Trasse. Obwohl für den Brutausfall Gründe in der Verfügbarkeit 
von Nahrung gegeben werden, belegt es doch, dass Bruten auch unregelmäßig 
sein können. Ob in 2015 andere Standorte mit besserem Nahrungsangebot auf-
gesucht wurden, bleibt offen. 
 
In 2017 wurde noch ein Wiesenweihenpaar im Strangbachbereich beobachtet 
das wohl auch brütete, die Jungen aber verschwanden. 
 
Nach dem Fachinformationssystem Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen, 
brütet die Rohrweihe seit den 1970er auch verstärkt auf Ackerflächen, aller-
dings dann mit Schutzmaßnahmen. Die 2016 außerhalb des Strangbachbereichs 
und 2017 in einen Gerstenfeld stattgefundene Brut bestätigt das. Es ergibt sich 
die Frage, ob durch artorientierte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen alterna-
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tive Angebote geschaffen werden können, die den in der Natur der Vögel lie-
genden Standortwechsel unterstützen. Greift eine solche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme, wäre damit die örtliche Population gesichert und es würden 
bei Überplanung der Altstandorte keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgelöst. Eine solche Vermeidungsmaßnahme wurde 
nicht geprüft. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass eine östliche Variante 
voraussichtlich zu keinem Brutplatzverlusten führen würde. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass aktuell ein Brutpaar ca. 100 m neben der neuen Trasse fest-
gestellt wurde. 

 Verlust von Wald 
Die Hellwegbörde zeichnet sich im Vergleich mit der Landesfläche NRW durch 
erhebliche Waldarmut aus. So auch in Werl wo der Waldanteil unter 4 % liegt. 
Der Erhalt von Wald ist daher von besonderer Bedeutung, hier insbesondere 
Altwaldbestände, die neben Funktionen für Landschaftsbild und Erholung zahl-
reichen Arten Habitate bieten, wie die Gutachten zur Planfeststellung belegen. 
Der Wald Ecke Lindfeldweg / Allener Straße nimmt daher besonderen Stellen-
wert ein. Durch seine Nähe zur Wohnbebauung hat er darüber hinaus Bedeu-
tung für das Wohlbefinden der dort lebenden Menschen. Die vorgesehenen 
Neupflanzungen sind zwar für die Waldvermehrung wertvoll, können aber über 
Jahrzehnte die beschriebenen Funktionen nicht ersetzen. 
Auch das Kulturlandschaftliche Gutachten trifft zu diesem Bereich folgende Aus-
sage: „Neben der flächenhaften Beanspruchung dieser Kulturlandschaftsräume 
liegt der Schwerpunkt der Auswirkungen auf den teilweise erheblichen Beein-
trächtigungen des tradierten Landschaftscharakters und der Sicht- und Blickbe-
ziehungen als Folge der linearen Durchschneidung des Raums. Besonders 
schwerwiegend ist der Verlust des historischen Bauernwäldchens“. 
Der Erhalt ist durch östliche Verlegung der Trasse möglich und wird daher ge-
fordert. 

 Eingriffe in Natur und Landschaft 
Bezüglich der geschützten Landschaftsbestandteile (GLB) nach Festsetzung des 
Landschaftsplan VI „Werl“ wird angemerkt, dass diese Ausweisung auf Grund 
des besonderen Werts für Natur und Landschaft unter Abwägung anderer Be-
lange umgesetzt wurde. Durch die Beeinträchtigung entstehen Rechtsfragen 
aus den Vorgaben des Landschaftsplans die im Planfeststellungverfahren nicht 
weiter behandelt sind. Die Verlegung der Trasse entlastet zwar den GLB C.4.02 
„Strangbach“, führt aber durch zentrale Zerschneidung des Wäldchens Ecke 
Lindfeldweg/Allener Straße, GLB 4.03 „Wälder zwischen Hilbeck und Pröpsting“ 
mit hohen Verlusten für den Artenschutz. Vermeidung und Verminderungsmaß-
nahmen werden nicht benannt. Mit einer in Abb. 1 (Anlage 2) vorgeschlagenen 
Trasse östlich des artenschutzsensiblen Kerngebiets sind Eingriffe in geschützte 
Landschaftsbestanteile vermeidbar. 

 Erholungs- und Naturerlebnis 
Im Trassenverlauf befinden sich mehrere regionale und überregionale Radrou-
ten mit Beschilderung (s. Anlage 3): 
 
Radverkehrsnetz NRW 
Über den Lindfeldweg, Allener Straße und Sundernweg  führt das radverkehrs-
netz NRW. Darin verankert sind die Themenradrouten „Historische Stadtkern“ 
und der „Südwestfalenradweg“. Änderungen am Streckenverlauf der K 38 Alle-
ner Straße und des Lindfeldweges sind bei der Ausweisung und Beschilderung 
der Radstrecken zu berücksichtigen. Rücksprachen mit der zuständigen Stelle 
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sind erforderlich. 
 
Radroute Tour A im Werler Kleeblatt 
Die Beschilderung des Werler Kleeblatts ist nur in eine Richtung ausgerichtet. 
Die Tour A verläuft von Hilbeck über den Kulkweg und den Windmühlenweg auf 
die Allener Straße. Nach Umlegung der Allener Straße ist die Beschilderung ent-
sprechend zu versetzen. 
 
Bei allen ausgewiesenen Radwegen ist während der Bauphase eine Aus-
weichstrecke auszuschildern. Rücksprachen mit den entsprechenden Stellen 
sind zu gegebener Zeit zu treffen. 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Außerhalb des Baukörpers sind beiderseits der neuen A 445 Kompensationsflä-
chen von 82,1 ha Größe geplant, die auf die artenschutzrechtlichen Belange 
ausgerichtet sind, gleichzeitig aber auch das Kompensationserfordernis des 
LBP's von 64,5 ha mit abdecken. 
 
Hier ist fraglich, ob die überplanten Flächen im weiteren Verfahren auch tat-
sächlich von den Eigentümern und Eigentümerinnen für die vorgesehene Um-
nutzung zur Verfügung gestellt werden. Eine zwangsweise Zuführung der 
Grundstücke setzt im zugehörigen Verfahren eine Abwägung von Alternativen 
voraus, die hier aber nicht erkennbar ist. 
 
Die umfangreichen Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen für Kom-
pensationsmaßnahmen, u.a. bei Straßenbauvorhaben führt wiederkehrend zu 
erheblichem Widerspruch aus der Landwirtschaft, so auch in diesem Fall, was 
auf Grund der hochwertigen Bördeböden nachvollziehbar ist. In § 15 Abs. 3 
BNatschG heißt es dazu: „Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf ag-
rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die land-
wirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Um-
fang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder 
Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflege-
maßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen werden“ 
 
Trotz mehrfacher Kritik, auch seitens der Stadt Werl, werden auch im Deck-
blattverfahren II Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weitgehend auf besonders 
hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt, was der Vorgabe des 
schonenden Umgangs widerspricht. Durch die Konzentration des größten Teils 
der Maßnahmen zwischen Hilbeck und Sönnern ist dieser Bereich besonders be-
troffen. Hier wird gefordert, bezüglich der Flächenverfügbarkeit Kompromisslö-
sungen zu prüfen und anzustreben. 
 
Die Stadt Werl schlägt hierzu vor, den Flächenpool der Stadt Werl im Werler 
Wald zu nutzen. Dort werden im Rahmen des Rückbaus zweier ehem. Militär-
camps versiegelte Flächen wieder zu Wald und weiteren Sonderbiotopen entwi-
ckelt, was neben den Funktionen für den Arten- und Biotopschutz auch eine An-
reicherung in der waldarmen Region der Hellwegbörde bedeutet. Dieses Kon-
zept ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und wurde u. a. zu 
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Gunsten der Schonung wertvoller Bördeböden durch die Stadt Werl initiiert. 
Eine Kompensation im Flächenpool Werler Wald wirkt zielgerichtet im Sinne des 
Bodenschutzes der durch die A 445 entstehenden Neuversiegelung durch Ent-
siegelung von Flächen entgegen. Dies entspricht auch der durch das Land NRW 
initiierten Allianz für die Fläche. 
 
Die Maßnahmen im Werler Wald sind neben dem Naturschutz auch auf eine 
ökologische Verbesserung bestehender forstwirtschaftlicher Bodennutzungen 
und vorhandener landschaftlicher Strukturen gerichtet, wodurch auch die Wald-
vermehrung im waldarmen Gebiet der Hellwegbörde gefördert wird.  
 
Da die Stadt Werl durch den Rückkauf der ehem. Kasernenflächen von der Bun-
desrepublik Deutschland in Vorleistung für Maßnahmen des Natur- und Umwelt-
schutzes getreten ist, muss Sie nun die Zuordnung von entsprechenden Maß-
nahmen einfordern. Auch der Rat der Stadt Werl hat sich mit Beschluss dafür 
ausgesprochen, dass Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet Werl vorrangig 
im Flächenpool Stadtwald umgesetzt werden sollen. 

 Auswirkungen auf vorhandene Schutzgebiete 
Hier befinden sich falsche Angaben im Text des Erläuterungsberichtes DB II 
(U01-2-II) dort heißt es unter: 
 
„5.8.1 Naturschutzgebiete / Naturdenkmäler“:  
Das Vorhaben verläuft über … und Strangbach (LB C.4.03). 
Der „Strangbach“ hat die Bezeichnung LB C.4.02, eingefügt werden muss noch 
das „Wäldchen zwischen Hilbeck und Pröpsting“, LB C.4.03. wozu auch der Wald 
Ecke Lindfeldweg / Allener Straße gehört. 
Eingefügt werden muss auch noch das Naturdenkmal bei Haus Hilbeck, ND 
C.3.01 bei Plettenberg. 
 
„5.8.2 Landschaftsschutzgebiete, usw.“: 
Ferner verläuft die geplante A 445 östlich der B 63 durch ein Landschafts-
schutzgebiet der Stadt Hamm und das LSG C.202 - Pentling-Pröbsting des Krei-
ses Werl. 
Hier muss es richtiger Weise des Kreises Soest heißen. 

Denkmalschutz 

 Kulturlandschaft 
Im „Kulturlandschaftlichen Gutachten“ werden neben der neuen modifizierten 
Planungstrasse, 3 weitere Trassen betrachtet und bewertet, obwohl sie kein Be-
stand der derzeit vorgesehenen Planung sind und in der Umsetzung eher unrea-
listisch erscheinen. 
Unter „8. Zusammenfassung“ führt das zu folgendem Schluss:“ Bei der an-
schließenden vergleichenden Bewertung der zur Diskussion stehenden Trassen 
besitzt Variante 3 die höchste Eingriffserheblichkeit (sehr hoch), gefolgt von Va-
riante 2 (sehr hoch – hoch) und Variante 1 (hoch – mittel). Die geringste Ein-
griffserheblichkeit mit einer Gesamtwertung von mittel – hoch hat die modifi-
zierte Planfeststellungstrasse. Hier sind im Vergleich zu den anderen Trassenva-
rianten die wenigsten Auswirkungen auf die Kulturlandschaft zu erwarten.“ 
Dieser unrealistische Vergleich vermittelt einen falschen Gesamteindruck, denn 
sehr wohl sind einzelne Schutzgüter nachteilig betroffen, was durch eine andere 
Trassenführung vermieden werden kann. 
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 Baudenkmal Haus Hilbeck 
Im Kulturlandschaftlichen Gutachten wird unter „Bedeutsame Guts- und Herr-
schaftshäuser“ (S. 33) auch das Haus Hilbeck (Baudenkmal Nr. 42, Denkmallis-
te Stadt Werl) benannt und in seiner Denkmaleigenschaft zutreffend beschrie-
ben.  
Unter „5.5 Auswirkungen der modifizierten Planfeststellungstrasse“ wird der 
Eingriff wie folgt beschrieben: „Für die südlich angrenzende Kulturlandschaft 
Strangbach (Wertstufe 1) bedeutet die Trasse eine erhebliche Beeinträchtigung 
des tradierten Landschaftscharakters im Auenbereich und eine erhebliche Be-
einträchtigung der Sicht- und Blickbeziehungen zwischen dem östlichen Orts-
rand mit Haus Hilbeck und dem Auenbereich. Durch den Verlust eines seit 1840 
persistenten Bauernwäldchens mit überlieferten Waldrändern am nördlichen 
Rand der Kulturlandschaft würde ein Zeugnis mit hohem kulturhistorischem 
Wert verloren gehen.“  
Verschärft werden diese sichtbeziehungsbedingten Einflüsse durch die Vorgese-
henen Lärmschutzwände entlang der Trasse. 
 
Die Stadt Werl als untere Dankmalbehörde sieht durch das Heranrücken der 
neuen Planungstrasse eine erhebliche Störung des Denkmals Haus Hilbeck. Es 
wird eine weitest mögliche Verschiebung des Trasse in östliche Richtung gefor-
dert. 

 Baudenkmal an der Allener Straße 
Bei der Totengedenkstätte an der Allener Straße handelt es sich um ein einge-
tragenes Baudenkmal, geführt in der Denkmalliste der Stadt Werl. Eine Verle-
gung des Zugangs bedarf der denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

 

Nachbemerkung 

 Die Stellungnahmen zu den verschiedenen Belangen zeigen, dass durch die 
neue Trassenführung nicht nur zahlreiche, sondern auch erhebliche Eingriffe in 
die verschiedenen Schutzgüter entstehen. Hiervon sind ebenso Natur- und Ar-
tenschutz wie auch im besonderen Maße das Schutzgut Mensch betroffen. Die 
Wallfahrtsstadt Werl stellt in Frage, ob eine Exklave des Vogelschutzgebietes 
„Hellwegbörde“ als alleiniger Anlass diese Fülle an Verschlechterungen rechtfer-
tigt, obwohl alternative Lösungen gesehen werden. 
 
Das Planfeststellungsverfahren darf sich nicht nur auf gesetzliche Vorgaben und 
Normen zurückziehen. Es müssen geeignete Kompromisse gefunden werden, 
die auch dem Aspekt Mensch gerecht werden. 

 

Fazit 

Zusammenfassend zieht die Wallfahrtsstadt Werl aus wesentlichen Punkten der o.g. 
Stellungnahme folgendes Resümee: 

 Die Wallfahrtsstadt Werl spricht sich grundsätzlich für den Neubau der A 445 
zwischen Werl und Hamm aus und fordert eine möglichst zeitnahe Umsetzung. 

 Die an den Ortsrand von Hilbeck verschobene Trasse ist aufzugeben und eine 
weiter östlich gelegenen alternative Linienführung zu ermitteln. 



13 
 

 Das Schutzgut Mensch ist stärker in den Fokus zu rücken und gleichrangig mit 
anderen Belangen wie z.B. Natur- und Artenschutz zu behandeln. Die Überbe-
wertung des Artenschutzes ist zu aufzugeben. 

 Die Schallschutzansprüche sind erneut zu ermitteln. Dabei sind die in die Be-
rechnung einfließenden Gebietskategorien entsprechend der tatsächlichen Nut-
zung einzustufen und das Ergebnis einer fortgeschriebenen Verkehrsuntersu-
chung zu Grunde zu legen. 

 Die im Gutachten zur „Prüfung der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtli-
cher Erwägungen“ vom Büro Schmal + Ratzbor vom 23.06.2017 aufgezeigten 
Defizite sind zu beachten und neue Erkenntnis daraus in der Trassenfestlegung 
zu berücksichtigen. 

 Im Wirkungsbereich der bestehenden A 445 zwischen dem Autobahnkreuz Werl 
und der Anschlussstelle Werl-Nord sind zum Schutz der Bürger vor Verkehrs-
lärm aktive Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Gleiches gilt für den Neubau 
der A 445. 

 Das Deckblattverfahren II weist Verfahrensfehler durch fehlende Erhebungen 
bzw. fehlende Unterlagen und sich daraus ergebende Abwägungsmängel auf, 
die zu beheben sind. 

 

Diese Stellungnahme wurde vom Rat der Wallfahrtsstadt Werl in der Sitzung am 
13. Juli 2017 als Einwendung und Anregung zum o. g. Planfeststellungsverfahren 
beschlossen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Grossmann 
(Bürgermeister) 
 
 
 
 
Anlagen: 

1. Gutachten zur „Prüfung der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtlicher Er-
wägungen“ vom Büro Schmal + Ratzbor vom 23.06.2017 

2. Abb. 1: Skizze alternative Trassenführung 

3. Lageplan: Ausgewiesene Radrouten im Planungsbereich Neubau A 445 

4. Beschlussvorlage Rat der Wallfahrtsstadt Werl, Vorlage-Nr. 695, 
Planfeststellung für den Neubau der A 445 Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von 
Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 - Deckblattverfahren II - , 
nebst Anlagen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  676 
 

TOP                   
 

 

 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
12.07.2017 

      

13.07.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

Datum: 14.06.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ:           

 

Titel: Bebauungsplan Nr. 57 „Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / 
Am Budberger Pfad“ 2. Änderung 
- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den vorgebrachten 

Stellungnahmen in den Verfahrensschritten gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB  
sowie § 3 (2) und § 4 (2) BauGB (Anlage 1) 

- Beschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Gewerbe- Indust-
riegebiet Hammer Straße / Am Budberger Pfad“ der Wallfahrtsstadt Werl gem.  
§ 10 BauGB (Satzungsbeschluss) einschließlich Begründung (Anlagen 2 und 3) 
mit Umweltbericht (Anlage 4) 

 
Sachdarstellung: 

 
In seiner Sitzung am 04.05.2017 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss die Freigabe zur öffentlichen Auslegung der Planunterlagen zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / 
Am Budberger Pfad“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Freigabe zur Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 
Die Beteiligungen wurden zeitlich parallel vom 16. Mai 2017 bis zum 16. Juni 
2017 durchgeführt. Weder seitens der Öffentlichkeit noch der Träger öffentlicher 
Belange wurden in diesem Verfahrensschritt Bedenken zur Planung geäußert. In 
der als Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle ist das Ergebnis der öffentlichen 
Auslegung und der parallel geführten Behördenbeteiligung dargestellt und mit 
einem Hinweis auf Abgabe einer Stellungnahme bzw. fehlender Rückmeldung 
versehen. Ebenso ist dort in gleicher Form das Ergebnis der frühzeitigen Beteili-
gungen der Öffentlichkeit und der Behörden und  sonstigen Träger öffentlicher 
Belange aufgeführt. In den Fällen, in denen in der frühzeitigen Beteiligungsphase 



 

 2 

eine Stellungnahme abgegeben wurde, ist ein Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung angefügt; hierüber ist zu beschließen.                                      
 
Zum Abschluss des Verfahrens der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 
„Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / Am Budberger Pfad“ der Wallfahrts-
stadt Werl sind der Plan gem. § 10 Baugesetzbuch als Satzung (Anlage 2) sowie 
die Begründung (Anlage 3) mit Umweltbericht (Anlage 4) zu beschließen. Weite-
rer Bestandteil der Planunterlagen ist die artenschutzrechtliche Prüfung zur ge-
planten Betriebserweiterung der Gebhardt Stahl GmbH, Büro Stelzig, Soest, No-
vember 2016 (Anlage 5).  
 
Hinweis für Empfänger der Beschlussvorlage in Papierform:  
Die Anlagen 4 (Umweltbericht) und 5 (artenschutzrechtliche Prüfung) wurden 
Ihnen bereits mit der Beschlussvorlage Nr. 660 (beraten im Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss am 04.05.2017) als Anlage 4 und 5  zugestellt und sind dieser 
Beschlussvorlage nicht erneut als Papierausdruck beigefügt.  
 
Alle Anlagen sowie diese Beschlussvorlage zum Satzungsbeschluss sind ca. eine 
Woche vor Sitzungstermin  im Ratsinformationssystem der Wallfahrtsstadt Werl 
einzusehen (https://www.werl.de/politik/ratsinfo/index_Sitzungstermine.php), 
hier: Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 12.07.2017, Tagesordnung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird  
 

a) über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den vorgebrachten Stel-
lungnahmen in den Verfahrensschritten gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB  
sowie § 3 (2) und § 4 (2) BauGB (Anlage 1) und 
 

b) die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Gewerbe- Industriegebiet 
Hammer Straße / Am Budberger Pfad“ der Wallfahrtsstadt Werl gem.  § 10 
BauGB (Satzungsbeschluss) (Anlage 2) einschließlich Begründung (Anlage 
3) mit Umweltbericht (Anlage 4) 

 
beschlossen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
1 Tabelle Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den vorgebrachten Stellung-

nahmen in den Verfahrensschritten gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB  sowie 
§ 3 (2) und 4 (2) BauGB (Anlage 1) 

2 Plan 
3 Begründung 
4 Umweltbericht 
5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

https://www.werl.de/politik/ratsinfo/index_Sitzungstermine.php
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   Anlage 1 zu Vorlage Nr. 676 
 
 

Abwägungstabelle                                                                      
 
Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, der Träger öffentlicher         Seite 2 - 19 

Belange gem. § 4 (1) BauGB und der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB sowie  

deren Abwägung  

 

 

Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB (öffentliche Auslegung),                  Seite 20 - 26 

der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB und der benachbarten Gemeinden  

gem. § 2 (2) BauGB sowie deren Abwägung  
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Bebauungsplan Nr. 57 der Wallfahrtsstadt Werl „Gewerbe- Industriegebiet Hammer  Straße/Am 
Budberger Pfad“ 2. Änderung 
Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Zeitraum vom 14.03.2017 bis 13.04.2017 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf gem. § 3 (1) BauGB 
 

Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

keine keine 

 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange / Beteiligte haben im Beteiligungsverfahren zum 

Bebauungsplanentwurf ein Antwortschreiben gesandt. 
 
lfd. 
Nr. 

Behörde / Träger öffentlicher 
Belange 

 Schreiben 
vom: 

Anregungen/
Bedenken 

1.  PLEdoc GmbH Leitungsauskunft 
Fremdplanungsbearbeitung 

15.03.2017 ja 

2.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 51 - Naturschutz 20.03.2017 ja 

3.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 53 – Immissionsschutz, Störfallrecht 20.03.2017 ja 

4.  Geologischer Dienst NRW  20.03.2017 ja 

5.  LWL – Archäologie für Westfalen  24.03.2017 ja 

6.  Kreis Soest Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 11.04.2017 ja 

7.  Gascade Gastransport GmbH 20.03.2017 nein 

8.  Unitymedia  03.04.2017 nein 
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9.  Stadt Hamm Gesamtstädtische Planung und 
Stadtteilentwicklung 

03.04.2017 nein 

10.  Westnetz GmbH  11.04.2017 nein 

11.  Gelsenwasser AG  15.03.2017 nein 

12.  Evangelische Kirche von Westfalen Baureferat 29.03.2017 nein 

13.  Thyssengas GmbH  15.03.2017 nein 

14.  IHK Arnsberg  21.03.2017 nein 

15.  Amprion GmbH  17.03.2017 nein 

16.  Stadtwerke Werl GmbH  20.03.2017 nein 

17.  Gemeinde Bönen  17.03.2017 nein 

18.  Landwirtschaftskammer NRW  23.03.2017 nein 

19.  Kreisstadt Unna  23.03.2017 nein 

20.  Gemeinde Wickede  24.03.2017 nein 

21.  Landesbetrieb Straßenbau NRW  03.04.2017 nein 

22.  Kommunalbetrieb Werl Stadtentwässerung 10.04.2017 nein 

23.  Gemeinde Ense  10.04.2017 nein 

24.  Handwerkskammer Dortmund  12.04.2017 nein 

25.  Juchheim und Siedhoff Öffentl. best. Vermessungsingenieure 18.04.2017 nein 

26.  Lippeverband  18.04.2017 nein 

     

 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange / Beteiligten von Nr. 7 bis Nr. 26 haben in ihrem Antwortschreiben 
weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
Es wird auf den Abdruck der Schreiben verzichtet.   
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Die Träger öffentlicher Belange / Beteiligten von Nr. 27 bis Nr. 45 haben im Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplanentwurf kein Antwortschreiben gesandt.   
 

lfd. 
Nr. 

Behörde / Träger öffentlicher 
Belange 

 

27.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 35 Städtebau 

28.  Deutsche Telekom Technik GmbH TI NL West PuB 4L Meschede 

29.  Freiwillige Feuerwehr (Beauftragter für Brandschutz) 

30.  Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hellweg 

31.  Gemeinde Welver  

32.  Gewässerschutzbeauftragter der 
Wallfahrtsstadt Werl  

und Betriebsleitung KBW 

33.  Kreispolizeibehörde Direktion Verkehr Führungsstelle  

34.  Landschaftsverband Westfalen-Lippe Amt für Denkmalpflege 

35.  Neuer Heimat- und Geschichtsverein 
e.V. 

 

36.  Stadt Soest  

37.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 20 Finanzen 

38.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 30 Recht und Immobilien  

39.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 63 Bauordnung und Hochbau 

40.  GWS - Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung 

und Stadtentwicklung mbH 

41.  KBW - Kommunalbetrieb Werl Abt. 81.1 Betriebshof 

42.  KBW - Kommunalbetrieb Werl Abt. 81.3 Grünflächen / Forst und 
Friedhöfe 

43.  Wasser- und Bodenverband Büderich 
Holtum 
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44.  Westfälisch-Lippischer 
Landwirtschaftsverband 

Kreisverband Soest 

45.  ABU Arbeitsgemeinschaft 

biologischer Umweltschutz im Kreis 
Soest e.V. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

1) PLEdoc GmbH Leitungsauskunft 
Schreiben vom 15.03.2017 
 

 

 
 
Der Planbereich ist in der beigefügten 
Darstellung vollständig und richtig erfasst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine weitere Beteiligung im Verfahren ist 
vorgesehen. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

  

2) Bezirksregierung Arnsberg,  Dez. 51 – Naturschutz 

Schreiben vom 20.03.2017 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Die Bilanzierung des Eingriffs und sowie 
mögliche  Kompensationsmaßnahmen 
werden im weiteren Verfahren erarbeitet. 

 

Wenngleich  im Bereich der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 57 das 

Grünflächenkonzept nicht konsequent 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

umgesetzt wird, soll an dem 

grundsätzlichen Grünflächenkonzept des 
Bebauungsplanes Nr. 57  festgehalten 
werden. Mit der 2. Änderung soll zur 
Erhaltung eines Gewerbebetriebes an dem 
planungsrechtlich gesicherten Standort und 
zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen wirtschaftliche und soziale 
Aspekte sowie nachhaltigkeitsbezogene 

Aspekte im Hinblick auf die Vermeidung 
einer Neuansiedlung an anderer Stelle  
gegenüber den landschaftspflegerischen 
Belangen im Gewerbe- und Industriegebiet 
eine höhere Priorität zugeordnet. 
 

Die Bilanzierung des Eingriffs  sowie 
mögliche  Kompensationsmaßnahmen 
werden im weiteren Verfahren erarbeitet. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 

 

 

Die geplante Maßnahme wird im weiteren 
Verfahren in der Begründung näher 
erläutert.  

 

 

 

 

Die Planunterlagen werden im weiteren 
Verfahren ergänzt. 

3) Geologischer Dienst NRW 

Schreiben vom 20.03.2017 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 

Der Empfehlung wird gefolgt. Es erfolgt 
eine Ergänzung der Begründung in Kapitel 
„8.2 Boden“ sowie ein Hinweis im 
Bebauungsplan. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

4) Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 53 – Immissionsschutz 

Schreiben vom 20.03.2017  
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit die 
Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht der 
Oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Zum Störfallrecht wird folgender Hinweis vorgeschlagen: 

Bei Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen, ist der jeweils angemessene 
Sicherheitsabstand zu berücksichtigen. Dieses ist auch bei einer späteren Änderung 
oder Erweiterung bestehender Firmen zu einem „Störfallbetrieb“ zu beachten. 
 

Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht 

in die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als Obere 

Umweltschutzbehörde fallen, erfolgt durch die Untere Immissions-

schutzbehörde des Kreises Soest. Diese Belange wurden nicht geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zum Störfallrecht wird in die 
Begründung aufgenommen. 

 

5) LWL Archäologie für Westfalen – Außenstelle Olpe 

Schreiben vom 24.03.2017 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 

6) Kreis Soest - Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 

Schreiben vom 11.04.2017 

die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der 
Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende 
Stellungnahme ab: 

 

Aus der Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die geplante 
Änderung. 

Zum Schutz der Wohnnutzung, die nicht unmittelbar an das Plangebiet angrenzt, 
sollten im Bebauungsplan dem Industrie- und Gewerbegebiet entsprechende 
Abstandsklassen zugeordnet werden. 

Begründung:  

Die Firma Gebhardt Stahl GmbH mit Hauptsitz in der Stadt Werl, Runtestraße 33, 
eine benötigt zur Erweiterung der heutigen Produktpalette dringend bauliche 
Ergänzungen. Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück Runtestraße 56 eine 
Erweiterung der seit dem Jahr 2009 vorhandenen Produktionshalle und den Anbau 
eines Verwaltungsgebäudes vorzunehmen.  

Bezüglich des Immissionsschutzes ergeben durch sich die Planänderung 
voraussichtlich keine erheblichen negativen Veränderungen.  

Zu dem v. g. Bauvorhaben der Firma Gebhardt Stahl GmbH („Erweiterung der 
Produktionshalle und Anbau eines Verwaltungsgebäudes“) wurde bereits gegenüber 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Dem Industrie- und Gewerbegebiet werden 
im Bebauungsplan die derzeit festgesetzten  
Abstandsklassen zugeordnet. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

der Stadt Werl als Bauordnungsbehörde (dortige BauRegNr.: 16010222) seitens des 
Immissionsschutzes im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens mit Datum vom 
06.01.2017 eine positive Stellungnahme abgegeben. 

 

Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o.g. Planung folgende Hinweise: 

 

Mit der geplanten Erweiterungsbaumaßnahme werden Flächen in Anspruch 
genommen, die laut dem landschaftspflegerischen Begleitplan vom Ingenieurbüro 
Loske, Landschaft & Wasserwirtschaft aus dem Jahr 1993 als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Sukzessionsfläche) festgesetzt war. Die 
wertgebenden Landschaftsstrukturen verbleiben nur zum geringen Teil als 
gewässerbegleitende Grünflächen entlang des Salzbaches und Feldbaches. 

 

Der gewählte Standort der Firmenerweiterung ist damit aus naturschutzfachlicher 
Sicht bedenklich, aber aus städtebaulicher Sicht nachzuvollziehen. 

 

Ein Umweltbericht mit einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanz soll laut Anschreiben 
noch vorgelegt werden. Konkrete Ausgleichsmaßnahmen sind benannt, aber noch 
ausführlicher zu beschreiben. 

 

 Schutzgebiete sind durch die Planung nicht direkt betroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Der Umweltbericht wird im weiteren  
Planverfahren erstellt. Dort werden u.a. 
eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
vorgenommen und konkrete 
Ausgleichsmaßnahmen benannt. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 Der Landschaftsplan Werl sieht Siedlungsraum vor und steht nicht entgegen.  

 

 Eingriffsregelung: 

 

Das Vorhaben führt zu erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes und ist  daher als Eingriff in Natur und 
Landschaft gemäß den §§ 30 ff. LNatSchG NRW zu bewerten. 

 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs dazu 
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen bzw. so gering wie möglich zu halten (Vermeidungs- und 
Minimierungsgebot). 

 

Unter den Rahmenbedingungen der Erweiterung sind die Möglichkeiten zur 
Vermeidung und Minimierung ausgeschöpft. Die Planung sollte noch 
Schutzmaßnahmen für angrenzende Vegetationsbestände nach DIN 18920 
festsetzen. Dazu sollte in die Begründung des Bebauungsplans der Hinweis 
aufgenommen werden, dass durch Nebenbestimmung zur Baugenehmigung 
sichergestellt werden muss, dass „Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand unter 
Beachtung und Einhaltung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu sichern und zu erhalten ist.“ Zu 
beachten ist, dass für Bepflanzungen und Ansäen von Landschaftsrasen nur 
Pflanzen und Saatgut aus regionaler Herkunft (Naturraum) zu verwenden sind. 

 

 

 

 

 

Eine Eingriffsbilanzierung wird im 
Umweltbericht vorgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die 
Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

Die vorgenommene, aber nicht aufgeführte, Eingriffsbewertung für den 
Naturhaushalt ergibt laut Begründung die Notwendigkeit 26.405 Biotopwertpunkte 
auszugleichen. Das dieser Ausgleich mit der Renaturierung des Salzbaches erfolgt, 
wird mitgetragen. Die detaillierte Planung der Ausgleichsmaßnahme ist noch 
vorzulegen. Der funktionale und räumliche Zusammenhang der geplanten 
Kompensationsmaßnahme am Salzbach ist gegeben. Die Ausgleichsmaßnahme ist  
mit Beginn der Baumaßnahme umzusetzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Artenschutz: 
 
Die Vorschriften des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit durch den 
Bebauungsplan Beeinträchtigungen besonders bzw. streng geschützter Tier- und 

 

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan 
erhält eine Eingriffsbilanzierung sowie die 
Beschreibung der geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen.  Zur Sicherung der  
Umsetzung der geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen am Salzbach und 
im Ausgleichsflächenpool Stadtwald wird 
zwischen der Firma Gebhardt Stahl und der 

Wallfahrtsstadt Werl ein Vertrag 
geschlossen. Nach derzeitigem Zeitplan 
wird die Ausgleichsmaßnahme 
„Salzbachrenaturierung“ voraussichtlich 
nicht zeitgleich mit der Baumaßnahme 
umgesetzt. Die Umsetzung der 
Renaturierungsmaßnahme wird 
voraussichtlich Ende 2017 beginnen.  

Die Entwicklung von 

Ausgleichsmaßnahmen im Flächenpool 
Stadtwald findet bereits statt.    
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

Pflanzenarten vorbereitet werden. Bezogen auf den Regelungsumfang des 

Bebauungsplans ist zu bewerten, ob durch die ermöglichten Bauvorhaben 
Lebensstätten (Standorte, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten) besonders 
bzw. streng geschützter Tier- und Pflanzenarten beschädigt oder zerstört werden 
können. Bei den streng geschützten Arten und den europäischen Vogelarten ist 
darüber hinaus zu prüfen, inwieweit die Festsetzungen des Bebauungsplans 
Störungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten verursachen können. 
 
Das Gutachterbüro Stelzig kommt in der ASP Stufe 1 zu dem Ergebnis, dass die 

Erweiterung zu keinen erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen im Sinne des § 
44 Abs. 1 BNatSchG auf die planungsrelevanten Tierarten führt. Er hält aber zur 
Vermeidung der Verbotstatbestände eine Begrenzung der Inanspruchnahme von 
Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. 
September) für erforderlich. Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von 
Vegetationsflächen sind danach nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar 
durchzuführen. Damit ist dann nicht ersichtlich, dass bei der Realisierung der 
beantragten Maßnahme die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für 
geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt 

werden. 
 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschätzung entbindet  
jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf 
vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den 
Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die 
Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 

Weitere Hinweise aus anderen Abteilungen wurden nicht gegeben. 
 
  
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere 
Staatliche Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
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Bebauungsplan Nr. 57 der Wallfahrtsstadt Werl „Gewerbe- Industriegebiet Hammer  Straße/Am 
Budberger Pfad“ 2. Änderung 
Beteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB im Zeitraum vom 16.05.2017 bis 16.06.2017 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf gem. § 3 (2) BauGB – öffentliche Auslegung 
 

Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (2) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

keine keine 

 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange / Beteiligte haben im Beteiligungsverfahren zum 
Bebauungsplanentwurf ein Antwortschreiben gesandt. 
 
lfd. 
Nr. 

Behörde / Träger öffentlicher 
Belange 

 Schreiben 
vom: 

Anregungen/
Bedenken 

46.  Kreis Soest Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 19.06.2017 ja 

47.  PLEdoc GmbH Leitungsauskunft 
Fremdplanungsbearbeitung 

24.05.2017 nein 

48.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 53 – Immissionsschutz, Störfallrecht 02.06.2017 nein 

49.  LWL – Archäologie für Westfalen  14.06.2017 nein 

50.  Gascade Gastransport GmbH 24.05.2017 nein 

51.  Stadt Hamm Gesamtstädtische Planung und 
Stadtteilentwicklung 

08.06.2017 nein 
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52.  Westnetz GmbH  06.06.2017 nein 

53.  Gelsenwasser AG  26.05.2017 nein 

54.  Evangelische Kirche von Westfalen Baureferat 26.05.2017 nein 

55.  IHK Arnsberg  06.06.2017 nein 

56.  Amprion GmbH  29.05.2017 nein 

57.  Stadtwerke Werl GmbH  14.06.2017 nein 

58.  Gemeinde Ense  31.05.2017 nein 

59.  Juchheim und Siedhoff Öffentl. best. Vermessungsingenieure 09.06.2017 nein 

60.  Unitymedia  16.06.2017 nein 

61.  Lippeverband  16.06.2017 nein 

 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange / Beteiligten von Nr. 1 bis Nr. 16 haben in ihrem Antwortschreiben 
weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
Es wird auf den Abdruck der Schreiben verzichtet.   
 
 
Die Träger öffentlicher Belange / Beteiligten von Nr. 17 bis Nr. 44 haben im Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Bebauungsplanentwurf kein Antwortschreiben gesandt.   
 

lfd. 
Nr. 

Behörde / Träger öffentlicher Belange  

62.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 35 Städtebau 

63.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 51 - Naturschutz 

64.  Deutsche Telekom Technik GmbH TI NL West PuB 4L Meschede 

65.  Freiwillige Feuerwehr (Beauftragter für Brandschutz) 

66.  Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hellweg 
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67.  Gemeinde Bönen  

68.  Gemeinde Welver  

69.  Gemeinde Wickede  

70.  Geologischer Dienst NRW  

71.  Gewässerschutzbeauftragter der Wallfahrtsstadt Werl  und Betriebsleitung KBW 

72.  Handwerkskammer Dortmund  

73.  Kommunalbetrieb Werl Stadtentwässerung 

74.  Kreispolizeibehörde Direktion Verkehr Führungsstelle  

75.  Landesbetrieb Straßenbau NRW  

76.  Landschaftsverband Westfalen-Lippe Amt für Denkmalpflege 

77.  Landwirtschaftskammer NRW  

78.  Neuer Heimat- und Geschichtsverein e.V.  

79.  Stadt Soest  

80.  Thyssengas GmbH  

81.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 20 Finanzen 

82.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 30 Recht und Immobilien  

83.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 63 Bauordnung und Hochbau 

84.  GWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH 

85.  KBW - Kommunalbetrieb Werl Abt. 81.1 Betriebshof 

86.  KBW - Kommunalbetrieb Werl Abt. 81.3 Grünflächen / Forst und Friedhöfe 

87.  Wasser- und Bodenverband Büderich Holtum  

88.  Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Kreisverband Soest 

89.  ABU Arbeitsgemeinschaft biologischer Umweltschutz im 
Kreis Soest e.V. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

1. Kreis Soest - Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 

Schreiben vom 19.06.2017 

die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der Verwaltung 
besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes werden keine Nebenbestimmungen und 
Anregungen vorgeschlagen. Die Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan 

beinhalten auch die notwendigen immissionsschutzrechtlichen Belange.  
 
Begründung:  
 
Die Firma Gebhardt Stahl GmbH mit Hauptsitz in der Stadt Werl, Runtestraße 33, 
benötigt zur Erweiterung der heutigen Produktpalette dringend bauliche 
Ergänzungen. Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück Runtestraße 56 eine 
Erweiterung der seit dem Jahr 2009 vorhandenen Produktionshalle und den Anbau 
eines Verwaltungsgebäudes vorzunehmen.  

 
Bezüglich des Immissionsschutzes ergeben durch sich die Planänderung 
voraussichtlich keine erheblichen negativen Veränderungen.  
 
Die nächste Wohnsiedlung liegt über 350m vom Vorhaben entfernt.  
  
Die Untere Landschaftsbehörde gibt folgende Hinweise: 

 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Wie schon in der Trägerbeteiligung mitgeteilt, ist der gewählte Standort der Firmen-
erweiterung aus naturschutzfachlicher Sicht bedenklich, aber aus städtebaulicher 

Sicht nachzuvollziehen. 
 
Ein Umweltbericht mit einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ist nunmehr erstellt und 
konkrete Ausgleichsmaßnahmen sind beschrieben. 
 
Ökologisch besonders relevant ist neben der allgemeinen Problematik der 
zunehmenden Bodenversiegelung der Eingriff in die Biotopverbundfläche „Zuläufe 
des Salzbaches westlich von Werl“ (VB-A-4413-012).   
 

Schutzgebiete sind durch die Planung nicht direkt betroffen.  
 
Eingriffsregelung: 
 
Das Vorhaben führt im Vergleich zum vorhandenen Bebauungsplan  zu erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes und ist  daher als Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den §§ 
30 ff. LNatSchG NRW zu bewerten. 
 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs dazu 
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

 
Kenntnisnahme 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

unterlassen bzw. so gering wie möglich zu halten.   
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Festsetzungen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich von Schäden an Natur und Landschaft getroffen.  

 
Erhaltenswerter Gehölzbestand ist zu sichern und zu schützen. Dazu ist in die 
Begründung des Bebauungsplans der Hinweis aufgenommen werden, dass durch 
Nebenbestimmung zur Baugenehmigung sichergestellt werden muss, dass „Der 
vorhandene Baum- und Gehölzbestand unter Beachtung und Einhaltung der DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) zu sichern und zu erhalten ist.“ 
  
Bewertung: 

 
Die in der Begründung vorgenommene Eingriffsbewertung für den Naturhaushalt 
ergibt die Notwendigkeit 20.824 Wertpunkte auszugleichen. Das dieser Ausgleich 
über die  Maßnahmen zur Ökologischen Verbesserung des städtischen Salzbaches 
und anteilig im Ökokonto Stadtwald erfolgen, wird ausdrücklich mitgetragen. Dabei 
ist zu beachten, dass nur der nicht mit öffentlichen Mitteln geförderte Anteil der 
Renaturierungsmaßnahme am Salzbach als Kompensationsmaßnahme 
herangezogen werden kann. 
 

Artenschutz: 
 

 
 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Abwicklung der Kompensation des 
Eingriffs in den Naturhaushalt wurde 
zwischenzeitlich ein Ablösevertrag mit dem 
Investor abgeschlossen. Hierin ist 
berücksichtigt, dass nur der nicht mit 
öffentlichen Mitteln geförderte Anteil der 
Renaturierungsmaßnahme am Salzbach als 
Kompensationsmaßnahme herangezogen 

werden kann. 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

Das Gutachterbüro Stelzig kommt nachvollziehbar in der ASP Stufe 1 zu dem 
Ergebnis, dass artenschutzrechtlich relevante Verbotstatbestände bei 
Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten sind. Er hält zur 

Vermeidung der Verbotstatbestände eine Begrenzung der Inanspruchnahme von 
Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit  für erforderlich. Rodungs- 
und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen sind danach nur zwischen dem 
1. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.  
 
Damit ist dann nicht ersichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten 
Maßnahme die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und 
Pflanzenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
 

Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschätzung entbindet  
jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf 
vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den 
Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 

Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere 
Staatliche Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 

 

 
 
 

Ein entsprechender Hinweis ist im 
Bebauungsplan gegeben. Der Sachverhalt 
wird als Nebenbestimmung in die 
Baugenehmigung aufgenommen. 
 
 
 
 
 

 
Der Sachverhalt wird als Hinweis in die 
Baugenehmigung aufgenommen. 
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